Messstellenrahmenvertrag Strom
Uber den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsustemen
und modemen Messeinrichtungen durch den grundzustandigen
Messstellenbetreiber nach § @ Absatz 1 Nr. 2
Messstellenbetriebsgesetz

zwischen

Netzgesellschaft Dusseldorf mbH
Hoherweg 200, 40233 Dusseldorf

— nachfolgend ,Messstellenbetreiber” genannt —

und

- nachfolgend ,Lieferant” genannt —

- gemeinsam auch ,\Vertragspartner” genannt —

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen.
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Praambel

51

Dem vorliegenden Messstellenrahmenvertrag liegen das Messstellenbetriebsgesetz
(MsbG), das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG),
das Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie die jeweils auf diesen Grundlagen er-
lassenen Rechtsverordnungen und behordlichen Festlegungenin jeweils geltender Fas-
sungzugrunde.

Vertragsgegenstand

Dieser VVertrag umfasst den Messstellenbetrieb fir moderne Messeinrichtungen und in-
telligente Messsystemei. S. d. MsbG im Bereich Elektrizitat, fur die der grundzustandige
Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb durchfuhrt. Er regelt die gegenseitigen
Rechte und Pflichten der Vertragspartner im Zusammenhang mit der DurchfGhrung des
Betriebs der dem Lieferanten zugeordneten Messstellen.

Die Zuordnung erfolgt Gber die Marktprozesse nach § 5 dieses Vertrages.

Messstellenbetrieb

Der Messstellenbetreiber verpflichtet sich gegentber dem Lieferanten die mit dem
Messstellenbetrieb nach § 3 MsbG zusammenhangenden Leistungen zu erbringen.

Der Messstellenbetreiber bestimmt nach § 8 MsbG Art, Zahl und GroéBe von Mess- und
Steuereinrichtungen. In den Fallen des § 14 Absatz 3 der Stromgrundversorgungsver-
ordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBI.I'S. 2391) hat der Messstellenbetreiber die Be-
lange des Grundversorgers angemessen zu berticksichtigen, soweit dies technisch mog-
lichist. Isteinintelligentes Messsystem vorhanden oder solldie Anlage mit einem solchen
ausgestattet werden, bestimmt der Messstellenbetreiber den Kommunikationseinrich-
tungstup.

Das Zahlverfahrenim Sinne des § 55 MsbG bestimmt sich nach MaBgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen im Messstellenbetriebsgesetz sowie unter Beachtung gesetzlich
vorgesehener Auswahlrechte des Lieferanten.

Voraussetzung flr den Messstellenbetrieb einer modernen Messeinfichtung bzw. eines
intelligenten Messsystems durch den Messstellenbetreiber ist das Vorliegen der techni-
schen Voraussetzungen der Messstelle z. B. das Vorhandensein eines entsprechenden
Zahlerplatzes, der den allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. den Mindestan-
forderungen des Netzbetreibers entspricht. FUr Messstellen, die diesen Anforderungen
nicht entsprechen, kann der Lieferant den Messstellenbetrieb mit modernen Messein-
richtungen undintelligenten Messsystemennach § 1 dieses Vertrages nicht verlangen,
solange die Voraussetzungen nicht hergestellt werden.

In der Regel erfolgt die entnahmeseitige Messung auf der Netzebene des vertraglich mit
dem Netzbetreiber vereinbarten Netzanschlusspunktes. Bei Abweichungen von diesem
Grundsatz werden die bei der Messung nicht erfassten Verluste durch einen angemes-
senen Korrekturfaktor bei den Messwerten berticksichtigt, den der Netzbetreiber vorgibt.
Die Ergebnisse werden gemalR3 den anerkannten Regeln der Technik einer Marktlokation
nach § 6 Abs. 7 Netznutzungs- und Lieferantenrahmenvertrag zugewiesen.
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§3  Standard- und Zusatzleistungen

1 Der Messstellenbetreiber erbringt die Standardleistungen gemaB § 35 Absatz 1 MsbG.
Zusatzleistungen gemal § 35 Absatz 2 MsbG erbringt der Messstellenbetreiber, soweit
diese vereinbart sind. Die angebotenen Zusatzleistungen sind Uber das Preisblattersicht-
lich. Zusatzleistungen, die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik flr den
Betrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen unverzicht-
bar sind (z. B. Bereitstellung Wandler, Zusatzleistung Schaltung), gelten mit dem Liefe-
ranten als vereinbart.

2 Beider Ausstattungvon Messstellen mitintelligenten Messsystemenumfasst die Durch-
fuhrung des Messstellenbetriebs folgende Standardleistung, soweit nicht die Festlegun-
gen der Bundesnetzagentur etwas anderes vorgeben®:

a) Diein § 60 MsbG benannten Prozesse einschlieBlich der Plausibilisierung und Er-
satzwertbildung und die standardmaBig erforderliche Datenkommunikation, so-
weit nicht eine Festlequng der Bundesnetzagentur die Zustandigkeit fur die Plau-
sibilisierung und Ersatzwertbildung auf den Netzbetreiber Ubertragen hat sowie

b) beiletztverbrauchernmit einem Jahresstromverbrauch von héchstens 10.000 Ki-
lowattstunden, soweit es dervariable Stromtarifim Sinne von § 40 Absatz5 EnWG
erfordert, maximal die tagliche Bereitstellung von Zahlerstandsgangen des VVorta-
ges gegentber dem Energielieferanten und dem Netzbetreiber sowie

) die Ubermittlung der gemaR § 61 MsbG erforderlichen Informationen fiir den An-
schlussnutzer an eine lokale Anzeigeeinheit oder Uber eine Anwendung in einem
Online-Portal, welches einen geschtitzten individuellen Zugang ermaglicht sowie

d) die BereitstellungderInformationen Uber das Potenzialintelligenter Mess-systeme
im Hinblick auf die Handhabung der Ablesung und die Uberwachung des Energie-
verbrauchs sowie eine Softwareldsung, die Anwendungsinformationen zum intel-
ligenten Messsystem, zu Stromsparhinweisen und -anwendungen nach dem
Stand von Wissenschaft und Technik enthalt, Ausstattungsmerkmale und Bei-
spielanwendungen beschreibt und Anleitungen zur Befolgung gibt sowie

e) inden Fallen des§31 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 und 3 Satz 2 MsbG das Be-
reithalten einer Kommunikationslésung, mit der bis zu zweimal am Tag eine Ande-
rung des Schaltprofils sowie einmal taglich die Ubermittlung eines Netzzustands-
datums herbeigefuhrt werden kann sowie

f) inden Fallen des § 40 MsbG und unter den dort genannten Voraussetzungen die
Anbindung von Messeinrichtungen von Erzeugungsanlagen nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-\Warme-Kopplungsgesetz und die Anbin-
dung von Messeinrichtungen fur Gas und

g) die Erfallungweiterer sich aus den Festlegungen der Bundesnetzagentur nach den
§§ 47 und /5 ergebender Pflichten, insbesondere zu Geschafts-prozessen, Daten-
formaten, Abrechnungsprozessen, VVertragen oder zur Bilanzieruna.

!Davonist erfasst, dass die Bundesnetzagentur hinsichtlich des Datenaustauschseine Leistung nichtin der
Marktkommunikation vorgesehen hat.
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§4

56

Erftllung eichrechtlicher Vorschriften

Der Messstellenbetreiber ist mit Blick auf die Durchfihrung des Messstellenbetriebs
Messgerateverwender im Sinne des Eichrechts und verantwortlich fir die Einhaltung al-
ler sich aus dem Eichrecht ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen. Er bestatigt
hiermit insoweit die Erflllung dieser Verpflichtungen nach § 33 Absatz 2 MessEG.

Geschaftsprozesse und Datenaustausch

Die Abwicklung des Messstellenbetriebs und insbesondere der Datentbermittlung ftr
Entnahmestellen erfolgt — jeweils soweit anwendbar —

a) unter Anwendung der von der Bundesnetzagentur erlassenen ,Festlegung ein-
heitlicher Geschaftsprozesse und Datenformate zur Abwicklung der Belieferung
von Kunden mit Elektrizitat - GPKE” (Anlage 1 der Festlegung BK6-18-032in je-
weils geltender Fassung oder einer Folgefestlegung,

b) unter Anwendung der Festlegung zur Standardisierung von Vertragen und Ge-
schaftsprozessen im Bereich des Messwesens (Anlage 2 der Festlegung BK6-18-
032) in jeweils geltender Fassung (WiM Strom) oder einer Folgefestlegung.

Soweit ein elektronischer Datenaustausch zwischen den Vertragspartnern nach Mal3-
gabe der vorgenannten Festlegqungen durchzufthrenist, erfolgt dieser in Anwendung
von verbandeUbergreifend erarbeiteten Spezifikationen der Expertengruppe
,EDI@Energy”, soweit diese zuvor Gegenstand einer durch die Bundesnetzagentur be-
gleiteten Konsultation waren und im Anschluss durch die Bundesnetzagentur veroffent-
licht worden sind. Bei der Auslegung dieses VVertrages sind auch die von EDI@Energy
vergffentlichten Fehlerkorrekturen zu berdcksichtigen.

Regelungsltcken, die sich in Anwendung der unter Absatz 1 genannten Festlegungen
ergeben, werden die VVertragspartner unter Anwendung der jeweils zu den einzelnen
Festlegungen veroffentlichten ,Umsetzungsfragen” schlieBen.

Registrierende Lastgangmessung, Zahlerstandsgangmessung und Standard-
lastprofilverfahren

Die Messung entnommener Elektrizitat erfolgt nach § 55 MsbG.

Im Falle eines Lieferantenwechsels gemal § 14 StromNZVist flrdie Ermittlungdes Ver-
brauchswertes zum Zeitpunkt des Lieferantenwechsels ein einheitliches VVerfahren zu-
grunde zu legen. Sofern fur die Abrechnung kein Messwert ermittelt werden kann, kann
der Messstellenbetreiber diesen schatzen und als Ersatzwert Gbermitteln. Im Falle einer
Ersatzwertbildung ist der Verbrauch zeitanteilig nach den jeweils geltenden allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu berechnen; jahreszeitliche \Verbrauchsschwankun-
gensindaufder Grundlage der fir Haushaltskunden maBgeblichen Erfahrungswertean-
gemessen zu bertcksichtigen. Der Messstellenbetreiber kann dartber hinaus im Falle
einer Anderung der Netzentgelte nach § 21 Abs. 3 StromNEV eine rechnerische Abgren-
zung der jeweiligen Mengen vornehmen.
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Messwertverwendung

Messwerte bilden u. a. die Grundlage fur die Bilanzierung und Abrechnung der Netznut-
zung sowie der Energielieferung bzw. der Einspeisung. Die Messwerte werden bei intel-
ligenten Messsystemen gemaR des standardisierten Formblattes nach § 54 MsbG (An-
lage) verwendet.

Bei fehlenden Messwertenwerden Ersatzwerte nachden allgemein anerkanntenRegen
der Technik gebildet. Sie sind als solche zu kennzeichnen.

Die Erhebung und Ubermittlung der Messwerte an den Lieferanten erfolgt anlassbezo-
gen in den Fristen gemaB der Festlegung WiM Strom in jeweils geltender Fassung. Die
Messeinrichtungen flr Entnahmestellen von Kunden mit Standardlastprofil werden in
maoglichst gleichen Zeitabstanden, die 12 Monate nicht wesentlich Gberschreiten durfen,
nach einem vom Messstellenbetreiber festzulegenden Turnus und Zeitpunkt abgelesen.
Liegt eine Vereinbarung zwischen Lieferant und Letztverbraucher nach § 40 Absatz 3
Satz2 EnWG vor, sinddie sich daraus ergebenden abweichenden VVorgaben zum Tumus
zubeachten. Messwerte, die der Aufteilungder gemessenen Energiemenge auf mehrere
Teilzeitraume dienen, kénnen vor dem Hintergrund einer Anderung der Preise, Netznut-
zungsentgelte, Abgaben oder Umlagen im Abrechnungszeitraum rechnerisch erzeugt
werden. Die Verwendung von Ersatzwerten kommt nur dannin Betracht, wenn eine Er-
hebung tatsachlicher Messwerte durch den Messstellenbetreiber nichtin angemessener
Zeitmaglich istundwenn flrden maBgeblichen Zeitpunkt keine plausiblen Zahlerstande
in angemessener Zeit Gbermittelt worden sind.

Die Nachprtfung von Messeinrichtungen sowie das VVorgehen bei Messfehlern erfolgen
nach § /1 MsbG sowie unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik

Entgelte

Der Lieferant zahlt fr die Leistungen des Messstellenbetreibersnach diesem Vertrag die
Entgelte nach MaBgabe der geltenden, auf der Internetseite des Messstellenbetreibers
veroffentlichten Preisblatter. Das Entgelt fur den Messstellenbetrieb enthalt die Kosten
fur die nach § 3 dieses Vertrages vom Messstellenbetrieb umfassten Leistungen. Dazu
gehoren u. a. Einbau, Betrieb und Wartung der Messstelle und die Gewahrleistung einer
mess- undeichrechtskonformenMessungentnommener, verbrauchter und/oder einge-
speister Energie. Soweit fUr die Standardleistungendie Preisobergrenzen nach 8§ 31 und
32 MsbG gelten, dirfen diese nicht Gberschritten werden.

Alle Entgelte unterliegen dem im Leistungszeitpunkt jeweils guiltigen Umsatzsteuersatz.

Sollten neben den Entgelten fr den Messstellenbetrieb Abgaben und Umlagen einge-
fuhrt, abgeschafft oder geandert werden, wirken die Anderungen mit Wirkung zu dem
gesetzlichen oder sonst hoheitlich hierfr vorgesehenen Zeitpunkt.

Anderungen der Umsatzsteuer werden gemaB Umsatzsteuergesetz ebenfalls ohne An-
kiindigung und ohne auBerordentliche Kindigungsmaoglichkeit an den Messstellennut-
zer weitergegeben.

Anderungen des Entgelts durch den Messstellenbetreiber erfolgen im \Wege der einsei-
tigen Leistungsbestimmung in Austbung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Lie-
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ferant kanndies nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich Gberprifen lassen. Bei der einsei-
tigen Leistungsbestimmung durch den Messstellenbetreiber sind ausschlieBlich Ande-
rungen der Kosten zu bertcksichtigen, die fur die Entgeltermittiung nach Abs. 1 maB-
geblich sind. Der Messstellenbetreiberist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kosten-
senkungen verpflichtet, eine Entgeltanderung durchzufthren. Bei der Entgeltermittlung
istder Messstellenbetreiberverpflichtet, KostensteigerungennurunterAnsatz gegenlau-
figer Kostensenkungen zu berticksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen
und Kostensenkungen vorzunehmen. Der Messstellenbetreiber nimmt mindestens alle
12 Monate eine Uberpriifung der Kostenentwicklung unter Berticksichtigung der jeweils
gesetzlich vorgesehenen Preisobergrenzen vor. Der Messstellenbetreiber hat den Um-
fangundden Zeitpunkt einer Entgeltanderungso zu bestimmen, dass Kostensenkungen
nach denselben betriebswirtschaftlichen MaBstaben Rechnung getragen wird wie Kos-
tenerhéhungen.

Insbesondere darf der Messstellenbetreiber Kostensenkungen nicht zu einem spateren
Zeitpunkt weitergeben als Kostensteigerungen. Anderungen der Entgelte werden erst
nach der Mitteilung an den Lieferanten wirksam. Die Mitteilung muss mindestens drei
Monate vor der beabsichtigten Anderung erfolgen. Die Veroffentlichung auf der Inter-
netseite erfolgt entsprechend den Festlequngen der Bundesnetzagentur. Andert der
Messstellenbetreiber die Entgelte, so hat der Lieferant das Recht, den Vertrag chne Ein-
haltung einer Kundigungsfrist zum Wirksamkeitszeitpunkt der Entgeltanderung zu kin-
digen.

Hierauf wird der Messstellenbetreiber den Lieferanten in Textform Uber die bevarste-
hende Anderungnach § 5 dieses Vertrages ausdriicklich hinweisen. Die Kiindigung be-
darf der Textform. Der Messstellenbetreiber hat die Kiindigung unverzuglich nach Ein-
gangin Textform zu bestatigen. Das Recht zur ordentlichen Kiindigung nach § 13 dieses
\ertrages bleibt unberthrt.

Anderungen der Umsatzsteuer werden gemaB Umsatzsteuergesetz ohne Ankindigung
und ohne auBerordentlichen Kundigungsmaoglichkeit an den Lieferanten weitergegeben
Das Entgeltanpassungsrecht gilt auch, soweit kinftigneue Steuern, Abgaben oder sons-
tige staatlich veranlasste MaBnahmen als Mehrbelastungen oder Entlastungen fir das
Entgelt fir den Messstellenbetrieb wirksam werden.

§9  Abrechnung, Zahlungund Verzug

1 Der Messstellenbetreiber rechnetdie Entgelte grundsatzlich jahrlich ab. Der Messstellen-
betreiber kann angemessene Abschlagszahlungen verlangen.

2 Rechnungen und Abschlagsberechnungen werden zu dem vom Messstellenbetreiber
angegebenen Zeitpunkt fallig, frihestens jedoch zehn Werktage nach Zugang der Zah-
lungsaufforderung. Vom Messstellenbetreiber zu leistende Rickerstattungen werden
spatestens zehn Werktage nach dem Ausstellungsdatumfallig. Bei einem verspateten
Zahlungseingangsinddie Vertragspartner berechtigt, Verzugszinsen gemaBden gesetz-
lichen Regelungen zu berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden VVerzugs-
schadens bleibt vorbehalten. Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, \Verzugskosten
pauschal gemaB der auf der Internetseite des Messstellenbetreibers verdffentlichten
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§10

Preisblatter in Rechnung zu stellen. Dem Lieferanten bleibt es unbenommen, einen tat-
sachlich geringeren VVerzugsschaden nachzuweisen.

Einwande gegen die Richtigkeit der Rechnung und Abschlagsberechnung berechtigen
zum Zahlungsaufschuboder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Mg-
lichkeit eines Fehlers besteht.

Gegen Forderungen des jeweils anderen Vertragspartners kann nur mit unbestrittenen
oder rechtskraftig festgestellten Gegenansprichen aufgerechnet werden.

Werden Fehlerin der Ermittlung von Rechnungsbetragen oder in den der Rechnung zu-
grunde liegenden Daten festgestellt, soist eine Uberzahlung vom Messstellenbetreiber
zu erstatten oder ein Fehlbetrag vom Lieferanten nachzuentrichten. Anspriche nach
Satz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorausgehenden Ablesezeitraum be-
schrankt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann tber einen groBeren Zeitraum
festgestellt werden.In diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.

Der Lieferant ist verpflichtet dem Messstellenbetreiber unverzUtglich mitzuteilen, wenn
ein Dritter die Entgelte flr den Messstellenbetrieb anstelle des Lieferanten zahlt. Der
Messstellenbetreiber ist berechtigt Zahlungen Dritter abzulehnen.

Die Abrechnung der Entgelte ftr den Messstellenbetrieb erfolgt grundsatzlich elektro-
nisch.

Die Zahlung von Entgelten, Steuern und sonstigen Belastungen nach diesem Vertrag
erfolgt durch Uberweisung.

Stérungen und Unterbrechungen des Messstellenbetriebs

Soweit der Messstellenbetreiber durch héhere Gewalt oder sonstige Umstande, deren
Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist, den Mess-
stellenbetrieb und die damit verbundenen Dienstleistungen zu erbringen, ruhen die Ver-
pflichtungen aus diesem Vertrag so lange, bis die Hindernisse beseitigt sind.

Der Messstellenbetriebkann auBerdem unterbrochenwerden, soweitdies zur \Vornahme
betriebsnotwendiger Arbeiten (z. B. Geratetausch, Updates) erforderlich ist. Bei planbaren
Unterbrechungenbertcksichtigt der Messstellenbetreiber die Interessen des Lieferanten
und des Anschlussnutzers angemessen.

Der Messstellenbetreiber unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, Stérungen oder
Unterbrechung unverzUglich zu beheben.

Handelt der Lieferant diesem Vertrag in nicht unerheblichem MaBe schuldhaft zuwider,
insbesondere bei der Nichterftllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der
Messstellenbetreiber berechtigt, sein Zurtckbehaltungsrecht auszutben und vier Wo-
chen nach Androhung die an der betroffenen Messstelle verbaute Messeinfichtung aus-
zubauen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Austbung des Zurtickbehaltungsrechts
und des Ausbaus der Messeinrichtung auBer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen oder der Lieferant darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er sei-
nen Verpflichtungen nachkommt. Der Messstellenbetreiber kann mit der Mahnung zu-
gleich vorgenanntes\Vorgehen androhen, sofern dies nicht auBer Verhaltnis zur Schwere
der Zuwiderhandlung steht.
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§11 Vorauszahlung

1 Der Messstellenbetreiber verlangtin begrindetenFallenvom Lieferanten, ftr Anspriiche
aus diesem Vertrag die Zahlungim Voraus zu entrichten. Die Leistung der VVorauszah-
lungist gegentber dem Lieferanten in Textform zu begrdnden.

2 Ein begrandeter Fall wird insbesondere angenommen, wenn

a)

der Lieferant mit einer falligen Zahlung in nicht unerheblicher Hohe in Verzug ge-
raten ist und auch auf eine nach VVerzugseintritt erklarte Aufforderung in Textform
unter Androhungder Einstellung des Messstellenbetriebs nicht oder nicht vollstan-
dig gezahlt hat,

der Lieferant zweimal in 12 Monaten mit einer falligen Zahlung in Verzug war,

gegen den Lieferant ZwangsvollstreckungsmaBnahmen wegen Geldforderungen
(86 803 - 882a ZPQ) eingeleitet sind,

aufgrund der Sachlage unter Wirdigung der Gesamtumstande die Besorgnis be-
steht, dass der Lieferant den VVerpflichtungen aus diesem Vertrag nicht, nicht voll-
standig oder nur verzogert nachkommen wird und er diese Besorgnis nichtinner-
halb von funf Werktagen nach der Anforderung der Zahlungim Voraus durch ei-
nen geeigneten Nachweis seiner Bonitat entkraftet oder

ein friherer Messstellenvertrag zwischen dem Messstellenbetreiber und dem Lie-
feranten in den letzten zwei Jahren vor Abschluss dieses VVertrages nach § 13 Ab-
satz 5 wirksam gektndigt worden ist.

3 Die Zahlung fur den Messstellenbetrieb flr den VVorauszahlungszeitraum ist auf Anfor-
derung des Messstellenbetreibers im Voraus in voller Hohe zu entrichten.

a)

Der Messstellenbetreiber kanneine monatliche, halbmonatliche oder wochentliche
VVorauszahlungverlangen. Die Forderung der ersten VVorauszahlungteilt der Mess-
stellenbetreiber dem Lieferanten mit einer Frist von mindestens sieben \Werktagen
zum jeweiligen Falligkeitstermin mit.

Die Hohe der Vorauszahlung wird bezogen auf den Vorauszahlungszeitraum an-
gepasst und entspricht den voraussichtlich anfallenden Entgelten fir den flr den
\Vorauszahlungszeitraumin Anspruch genommenen Messstellenbetrieb. Dabei hat
der Messstellenbetreiber Anderungen im aktuellen Kundenbestand sowie die Um-
stande des Einzelfalles angemessen zu bertcksichtigen. Der Messstellenbetreiber
teilt dem Lieferanten die Hohe und den Termin der zu leistenden Vorauszahlung
rechtzeitig mit.

Die Vorauszahlung wird nach Ablauf des Vorauszahlungszeitraums abgerechnet
und entstehende Salden werden ohne Verrechnung mit anderen Forderungen
ausgeglichen.

Wenn die Vorauszahlung nicht, nicht vollstandig oder nicht fristgerecht gezahit
wird, ist der Messstellenbetreiberzur fristlosen Kindigung des Messstellenbetriebs
berechtigt.

L Der Messstellenbetreiber hat das Bestehen eines begriindeten Falles im Sinnedes § 11
Absatz 2 halbjahrlich, frihestens sechs Monate ab der ersten VVorauszahlung, zu Gber-
prafen. Der Lieferant kann eine Einstellung der Vorauszahlungsregelung frihestens
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§12

nach 18 Monaten fordern, sofern kein begriindeter Fall im Sinne des Absatzes 1 mehr
vorliegt und seine Zahlungen innerhalb der vorangegangenen 18 Monate fristgerecht
undin voller Hohe eingegangen sind. Der Messstellenbetreiber bestatigt dem Lieferan-
tenin beiden Fallen, wenn die Voraussetzungen fur die Vorauszahlung nicht mehr be-
stehen. Die Pflicht zur Vorauszahlung endet mit Zugang der Bestatigung.

Haftung

Der Messstellenbetreiber haftetdem Lieferanten flr Schadendurch Unterbrechung oder
UnregelmaBigkeiten des Messstellenbetriebs entsprechend den besonderen Haftungs-
bestimmungen des § 18 NAV, soweit diese eine Unterbrechung oder UnregelmaBigkeit
der Energieversorgung nach sich ziehen. Fur sonstige Schaden, die durch die Messstelle
selbst oder deren fehlerhaften Einbau, Ausbau, Betrieb oder \Wartung verursacht worden
sind, haftet der Messstellenbetreiber nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen
und stellt Lieferanten von etwaigen Schadensersatzforderungen Dritter in diesem Zu-
sammenhang frei.

Im Ubrigen haften die VVertragspartner einander fiir Sach- und Vermdégensschaden, die
aus einer schuldhaften Verletzung wesentlicher VVertragspflichten herrthren. Die Haf-
tung ist im Fall leicht fahrlassigen VVerschuldens auf vertragstypische, vorhersehbare
Schaden begrenzt. Im Fall der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haften die
Vertragspartner einander nur fur vorsatzliches und grob fahrlassiges Handeln, wobei die
Haftung fur grob fahrlassig verursachte Sach- und Vermogensschaden auf den ver-
tragstypisch, vorhersehbaren Schaden begrenzt ist.

a) Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstan-
den, deren Erfullung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrages tber-
haupt erst ermoglicht und auf deren Einhaltung der VVertragspartner regelmaBig
vertraut und vertrauen darf.

b) Vertragstypische, vorhersehbare Schaden sindsolche, die der Vertragspartner bei
Vertragsschluss als magliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat
oder unter BerUcksichtigung der Umstande, die ihm bekannt waren oder die er
hatte kennen mussen, bei Anwendung der verkehrstblichen Sorgfalt hatte vo-
raussehen mussen.

Die Vertragspartner haften einander fur Schaden aus der schuldhaften Verletzung des
Lebens, des Korpers oder der Gesundheit.

Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtgeset-
zes und anderen Rechtsvorschriften bleibt unberthrt.

Die Absatze 1 bis &4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen VVertreter, Arbeitnehmer so-
wie der Erflllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit diese flr den
jeweiligen VVertragspartner Anwendung finden.

Die Vertragspartnerinformieren einandernach Kenntnisnahme unverzdglich in Textform
Uber eingetretene Schaden im Sinne der Absatze 1 bis 5.
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§13

§ 14

§15

Vertragslaufzeit und Kindigung
Der Messstellenvertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und lduft auf unbestimmte Zeit.

Der Lieferant kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalen-
dermonats kindigen.

Mit Wirksamwerden der Kuindigung endet das Recht des Lieferanten auf die Erbringung
der vertraglichen Leistungen unmittelbar, sonstige Rechte und Pflichten aus dem Ver-
tragsverhaltnis enden mit Begleichung samtlicher Forderungen.

Der Messstellenbetreiber kann diesen \Vertrag mit einer Frist von dreiMonatenzum Ende
eines Kalendermonats kindigen, soweit eine Pflicht zum Messstellenbetrieb auf der
Grundlage des MsbG oder darauf beruhender Rechtsvorschriften nicht oder nicht mehr
besteht oder gleichzeitig mit der Kindigung der Abschluss eines neuen Messstellenver-
trages angeboten wird, der den Anforderungen des MsbG und darauf beruhender
Rechtsvorschriften entspricht.

Beide Vertragspartnerkénnen diesen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund kindigen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz Abmahnung
unter Androhung der Einstellung des Messstellenbetriebs schwerwiegend versto-
Ben wird oder

b) der Lieferant seiner VVerpflichtung zur Vorauszahlung nicht, nicht vollstandig oder
nicht fristgerecht nachkommt.

Die Kuindigung bedarf der Textform.

Eine zwischen den Vertragspartnern abgeschlossene EDI-Vereinbarung besteht nach
der Kindigung des Messstellenvertrages bis zur endgultigen Abwicklung der Entgeltab-
rechnung fort. Nach Begleichung samtlicher Forderungen endet die EDI-Vereinbarung
automatisch, soweit sie nicht firandere Vertragsverhaltnisse weiterhin Anwendung fin-
det?.

Ansprechpartner

Die Vertragspartner benennenihre Ansprechpartner und deren jeweilige Erreichbarkeit
durch beiderseitigen Austausch des Formulars,,Muster_Kontaktdaten_Ansprechpartner”
in Textform. Anderungen werden unverziglich durch das aktualisierte Kontaktdatenblatt
ausgetauscht. Die Anderungen sind zu kennzeichnen.

Datenaustausch und Vertraulichkeit

Die Vertragspartnersichern zu, dass sie ihren Informationspflichten nach den einschia-
gigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen nachkommen.

2In Betracht kommt vor allem ein VVerweis auf die mit dem Netznutzungsvertrag vereinbarte EDI-Vereinbarung, deren
Anwendungsbereich im Rahmen der anstehenden Anderung des Netznutzungsvertrages auch auf den
Messstellenbetrieb ausgeweitet werden soll. In diesem Fall besteht die EDI-Vereinbarung fort, wenn dies fir ein
anderes Rechtsverhaltnis z. B. die Netznutzung erforderlichist.
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517

Die Vertragspartner werden die im Zusammenhang mit der DurchfGhrung dieses Ver-
trages erhobenen, Ubermittelten oder zuganglich gemachten Datenunter Beachtungder
gesetzlichen unddatenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulichbehandeln. Die Ver-
tragspartner sind berechtigt, \Verbrauchs-, Abrechnungs- und VVertragsdaten, insbeson-
dere fUr die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der Elektrizitatslieferungen sowie
der Netznutzung, in dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemalen tech-
nischen und kommerziellen Abwicklung der jeweiligen Pflichten erforderlich ist. Diese
Regelungen schlieBen eine Weitergabe an Behorden und Gerichte im Rahmen der ge-
setzlichen VVorgaben nichtaus.

Die technischenEinzelheitenflrden Datenaustauschsindin der zwischen den Vertrags-
partnern abzuschlieBenden Vereinbarung Uber den elektronischen Datenaustausch ge-
regelt, der diesem Vertragals Anlage beiliegt. Diese Vereinbarung dient auch der Erful-
lung der Voraussetzungendes § 14 Abs. 3 Nr. 2 Umsatzsteuergesetz (UstG).

VVollmacht

Der anfragende Vertragspartner sichertinsbesondere fur die Geschaftsdatenanfrage die
Bevollmachtigung durch den Anschlussnutzer zu. Der Anfragende stellt den Messstel-
lenbetreiber von Haftungsanspriichen Dritter frei, die daraus resultieren, dass zugesi-
cherte Vollmachten tatsachlich nicht oder nicht rechtswirksam vorliegen. Der Messstel-
lenbetreiber behalt sich vor, in begrindeten Einzelfallen die VVorlage der VJollimacht zu
verlangen. In einem solchen Fall gentigt hierzu in der Regel die Ubersendung einer Kopie
der VVollmachtsurkunde als elektronisches Dokument.

Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag kénnen nur mit Zustimmung des jeweils ande-
ren Vertragspartnersauf einen Dritten Gbertragen werden. Die Zustimmung darf nicht
verweigert werden, sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des ein-
tretenden Dritten gewahrleistetist. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der andere Ver-
tragspartner nichtinnerhalbvon sechs Wochennachder schriftlichen Mitteilung Uber die
Ubertragung der Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Im Fall der Gesamtrechts-
nachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz oder der Ubertra-
gung der Grundzustandigkeit nach 8§ 41 ff. MsbG gehen die Rechte und Pflichten des
\ertrages ohne Zustimmung uUber. Eine Zustimmung ist auch dann nicht erforderlich,
wenn es sich bei dem Rechtsnachfolger um einverbundenes Unternehmeni. S.d. 8§ 15
ff. AktG handelt. In diesen Fallen bedarf es lediglich der Mitteilungin Textform an den
anderen Vertragspartner.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchfthrbar sein
oder werden, so bleibt der Vertragim Ubrigen unbertihrt. Die Vertragspartner verpflichten
sich, bis zum Inkrafttreten einer regulierungsbehoérdlichen Festlegung oder einer Nach-
folgefassung, die unwirksamen oder undurchftihrbaren Bestimmungen durch andere,
ihrem wirtschaftlichen Erfolg moglichst nahekommende Regelungen zu ersetzen. Zur
SchlieBungvon Regelungsltcken sind die in der Praambel dieses VVertrages genannten
Vertragsgrundlagen heranzuziehen.
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3 Ist der Lieferant ein Kaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts, 6ffent-
lich-rechtliches Sondervermogen oder hat keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bun-
desrepublik Deutschland, ist im Fall von Streitigkeiten das Gericht zustandig, bei dem der
Messstellenbetreiber seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Sofern der Messstellenbe-
treiber keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat, ist der
Gerichtsstand am Sitz der fur ihn zustandigen Regulierungsbehérde.

L Mit Vertragsbeginn werden bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Vertragspartnem be-
stehende Vereinbarungen Uber den Messstellenbetrieb fur intelligente Messsysteme
und moderne Messeinrichtungen unwirksam.

5 Anderungen oder Ergdnzungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Text-
form. Gleiches gilt fir die Anderung dieser Klausel.

§18 Anlagen
Die nachfolgend genannten Anlagen sind Bestandteile des Vertrages:

Anlage 1 Dasim Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Preisblatt des
Messstellenbetreibers

Anlage 2 Kontaktdatenblatt Lieferant/Messstellenbetreiber
Anlage 3 \ereinbarung Gber elektronischen Datenaustausch (EDI)
Anlage &4 Formblatt nach § 54 MsbG

Lieferant

Netzgesellschaft Diisseldorf mbH
(Netzbetreiber)

Stand: 12.04.2022 Seite 12 von 12



	Präambel
	§ 1 Vertragsgegenstand
	§ 2 Messstellenbetrieb
	§ 3 Standard- und Zusatzleistungen
	§ 4 Erfüllung eichrechtlicher Vorschriften
	§ 5 Geschäftsprozesse und Datenaustausch
	§ 6 Registrierende Lastgangmessung, Zählerstandsgangmessung und Standardlastprofilverfahren
	§ 7 Messwertverwendung
	§ 8 Entgelte
	§ 9 Abrechnung, Zahlung und Verzug
	§ 10 Störungen und Unterbrechungen des Messstellenbetriebs
	§ 11 Vorauszahlung
	§ 12 Haftung
	§ 13 Vertragslaufzeit und Kündigung
	§ 14 Ansprechpartner
	§ 15 Datenaustausch und Vertraulichkeit
	§ 16 Vollmacht
	§ 17 Übergangs- und Schlussbestimmungen
	§ 18 Anlagen

	Transportkunde: 


